
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 12 GSpG Nummernlotterien
 GSpG - Glücksspielgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 12.

Nummernlotterien sind Ausspielungen, bei denen die Spielanteile durch fortlaufende Nummern gekennzeichnet sind.

Die Treffer werden in einer öffentlichen Ziehung ermittelt.
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